
inciiH'blatt 
für die Erzdiöcese Uveiburg. 

i%ro. 20 Areiburg, den 14. Dezember 1884. VIII. Jahrgang. 

Nro. 11185. Im Hinblick auf die diesseitige Verordnung vom 15. September d. I. Nro- 8375 „die Aufsichtsbehörden 
über die Volksschulen betr." sehen wir uns veranlaßt, die nachstehende Instruction: A. für die Ortsgeistlichen. B. für die Erz- 
bischöflichen Schnlinspectoren zu erlassen: 

V 

Instruktion 
fit r 

die Ortsgeistlichen. 
Die kirchliche Leitung der religiösen Erziehung und Bildung in den katholischen Volks- 

schulen betr. 
§• 1. 

Die unter unserer Bettung Menbe religiöse entering unb Gilbung erstreckt ft^ auf ben Unterri^t tnt Æate4tëmu8, in 
ber biblischen Geschichte des alten und neuen Testaments, ferner auf den Cult, die Gebetsübung, den kirchlichen Gesang, den 
0#[goiteëbienft, bte einförmig in baß ftr#(he Beben unb auf bie religtöß sittliche @rjiehuug ber ^ugenb überhaupt 

§- 2. 
33et Ertheilung des religiösen Unterrichts sind die von uns vorgeschriebenen oder zugelassenen Lehr-- und Lesebücher zu 

gebrauchen. 

§. 3. 
Die OrtageifÜtchen haben in ben Offensten, fcWe in ben ÿrtDat;@chii(en ihrer Pfarrei ben ^e^^gton0un^erri(ht selbst' 

Zu ertheilen, soweit es ihnen irgend möglich ist. 

§ 4. 

Der Ortsgeistliche ist verpflichtet, wenigstens zwei Stunden wöchentlich in jeder Schülerklasse seiner Pfarrei, wo es mög. 
lich ist, Religionsunterricht zu ertheilen. (Ordinariats-Verordnung vom 6. November 1857 Nr. 10,132.) 

§.5. 

Insoweit der vorgeschriebene Religionsunterricht hiernach (§. 3. 4.) durch den oder die Ortsgeistlichen nicht ertheilt 
werden kann, wird der Ortspfarrer hiemit den betreffenden Lehrer betrauen. 

§. 6. 
Der Beßrer sann nur bann bte fathoüfihe, religiöse Grstehnng unb SBHbnng mitöeforgen, wenn ihm h^u bie ftr## 

Sendung und Ermächtigung ertheilt und ihm solche nicht wieder von uns entzogen ist. (Vrgl. §. 18 unten.) 
Die Erzbischöflichen Schnlinspectoren sind beauftragt, auf den Antrag des Pfarramts bei zukünftigen neuen Anstel- 

lungen diese kirchliche Ermächtigung zu ertheilen. 

§. 7. 
Der Pfarrer hat den dem Lehrer übertragenen Religionsunterricht, Kirchengesangunterricht, überhaupt die religiöse Er- 

ziehung und Bildung in der Schule zu leiten. Er wird deßhalb dem Lehrer die Anleitung ertheilen, was er in der betreffen- 
den Klasse zu ertheilen und wie er dabei zu verfahren hat, und diesem Unterricht des Lehrers von Zeit zu Zeit anwohnen 

§.8. 
Der Pfarrer wird tut Benehmen mit dem Lehrer die Stunden für den zu ertheilenden Religionsunterricht vor Anfang 

des Schuljahrs bestimmen und nur in dringenden Fällen hievon abgehen. In letzterem Falle ist entweder für die Haltung der 
Stunde durch einen Substituten oder für einen Stundentausch mit dem Lehrer Sorge zu tragen. 
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§9- . _ 
9)?it bem MeügionëunterTiüte hat bie Pflege unb Uebung beë firüliüretigiöfen unb fittliüen 0ebenë ßaub ^anb gu 

gehen. Die Schuljugend besucht wo möglich, jeden Tag die hl. Messe, welche deßhalb in der Regel vor dem Beginn der 
Schule zu celebriren ist. , 

Die Schüler der oberen Klasse werden angehalten, von Zeit zn Zeit Aufsätze Über den erhaltenen religiösen Unterricht 
zu fertigen. 

8- 10. 

Der Ortsgeistliche wird die Schuljugend wenigstens drei- bis viermal wohl vorbereitet zum heil. Bnßsacramente führen. 
Der Empfang des hl. Sacraments des Altars ist nicht abhängig von der Schulentlassung. Gutnnterrichtete, fleißige, brave Kin- 
der können nach vollendetem 11 ten Jahre zur heil. Communion geführt werden und sollen von da an öfter unter dem Jahre 
auf besondere Anordnung des Ortsgeistlichen die heiligen Sakramente empfangen. 

§. U. 

Der Ortsgeistliche wird darüber wachen, daß die L>chule mit einem Gebet oder religiösen Gesang angefangen und ge- 

mirb atë Seelsorger baë retiglôë'fitttiüe geben beë Seprerë unb ber S#(er in unb außer ber @üule bäterliü über» 
wachen, auf die in der Schule überhaupt gebrauchten Lehr- und Lesebücher ein wachsames Auge haben und wahrgenommene 
Uebelstände im Benehmen mit den Eltern und dem Lehrer beseitigen. 

8-12. 

Sollte hierdurch dem Mißstande nicht abgeholfen werden, oder der Gegenstand ein besonders wichtiger sein, oder durch 
irgenbmetüe ßanblung ober Berfügung etmaë AirC-, ©Uten. ober Metigionëmibrigeë tu ber Schule gesehen, so mirb ber 
Ortsgeistliche einerseits biegegen Einsprache erheben, anderseits hierüber sofort Bericht an den Erzbisch. Schulinspector erstatten. 

§'13' 

Der Ortsgeistliche wird sorgfältig über die Verwaltung und Verwendung des zu Schulzwecken bestimmten kirchlichen, sowie 
des katholischen, örtlichen Schulvermögens wachen, stiftungswidrigen Handlungen entgegen treten und hievon Anzeige an den 
Erzbischöfl. Schnlinspector erstatten. 

§' i 4. 

Wit bem Sehrer mirb ber Drtëgeiftliüe # in gutem ßinoernehmen ;u batten Meu, % atë mitarbeitet in beiu Oe« 
fünfte ber Gniehung unb Bilbung ber bthotifüen 3ugenb betrauten unb behanbetn. 

Mit dem Ortsschnlrath, als einer rein weltlichen, unkatholischen Behörde, sowie mit den confessionslosen obern unb mitt- 
leren staatlichen Schulbehörden wird der Ortsgeistliche in keinerlei geschäftliche oder dienstliche Beziehung treten. 

§. 15. 

Bor bem Beginn eineë (eben Süulfahreë mirb ber Drtëgeiftliüe bem @rgb#öf[. SüuUnspector einen ©tunben» unb 
* Unterrichtsplan über Ertheilnng des Religionsunterrichts mit Angabe der dem Geistlichen und dem Lehrer zufallenden Stunden 

unb ber ;u gebrauchen Sebrb#er *ur Prüfung unb Gutheißung bortegen. 
§. 16. 

Am Ende jedes Schuljahrs, oder bald nach Ostern wird der Ortsgeistliche eine öffentliche Prüfung über den Religions- 
unterriüt abhalten, sofern bie Prüfung in biefem 3#e n#t burü ben Gr;b. Süuünfpector abgehalten mürbe, ^er Büë. 
geiftliüe mirb ;ur ißrüfung bie mitglieber ber @tiftungëcommifiion unb bie Wern ber ßmber am Sonntage bothet mittelst 
Verkündigung in der Kirche einladen. Die benachbarten Geistlichen sollen gegenseitig diesen Prüfungen anwohnen. 

§. 17. ^ 

Alljährlich am Ende des Schuljahrs wird der Ortsgeistliche einen ausführlichen Bericht an den Erzbischöflichen Schnl- 
infpector erstatten, morin er f# über ben religiôë.fittliüeu Suftanb ber Schule unb ber S#tiugenb, Über ben ober bie 
mit Bor- und Zunamen zu benennenden unb nach Dienstalter und Anstellung zu bezeichnenden Lehrer, insbesondere über 
bereu Begatten unb Mitmirfung bei ber religiösen W#ng uub Bilbung, auëfpriüt. , 

Diesem Berichte ist, nebst dem genehmigten Stunden- und Unterrichtsplan, ein Verzeichnis aller katholischen Schuler 
nach maifen abgebt, mit Angabe ihrer Geburt unb mit Woten über Befähigung, Steiß, portgang 
oerfehen, unb ein Maüweië beffen, maë im abgelaufenen @ahre gelehrt unb gelernt mürbe, beyugeben. 4pat ber Ortëgetitl# 
selbst Prüfung gehalten (§. 16) so mirb er guglciü au# hierüber Beriet erstatten. 

%)iefe Beriüte bitben bie erforberliüen Borarbeiten *u ber 00m Gr)biWöpiüen Süulinfpector oor;unehmenben ^rufung, 
wozu der Ortsgeistliche einzuladen hat. (§. 8. 10 der folgenden Instruction B.) 

§.18. 

Im Vertrauen ans die katholische Gesinnung und die religiöse Lehrtüchtigkeit der zur Zelt an den Volkschulen ang^ 
fiedten lath- #rer ertheilen mir benfelben anburü bie lirüliüe Senbung unb Ermächtigung gur mitbeforgung ber fatbol# 
religiösen Erziehung und Bildung. (§. 5—8 oben.) 
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B 

Instruktion 
für 

die Erzbischöflichen Schulinspeetoren. 

Die kirchliche Leitung der religiösen Erziehung und Bildung in den katholischen Volks- 
schulen betr. 

§. 1- 
febem Decanatgbezirfe — Banbfapitel wirb bon ung ein, ober eg werben mehrere (Srzbif4öfliche Sklmfpectoren 

ernannt. 
(enteren ßalle haben bie Schullnfpectoren (Eineg Decanateg ihre Bezirfe unter sich abzutheilen. 

Der Erzbischöfliche Schulinspector hat in den seiner Aufsicht zugewiesenen Schulen in unserem Auftrag die religiös-sittliche 

@r#un0 unb Bilbung &u überwachen unb bafür ;n sorgen, baß bie Geistlichen unb Beßrer in biefer Dichtung ihre 

^^"@r wirb namentlich barüber wachen, baß bie ÿfarrgeiftlichen ben SReligionguuterricht regelmäßig ertheilen unb beaufsichtigen, 

überhaupt eifrig für die religiös-sittliche Bildung der minder thätig sein. 
§- 3. 

Der Erzbischöfliche Schulinfpector wirb # (ingbefoubere anläßlich ber Prüfung) über bag Benehmen unb Börsen beg 

Sehterg resp. beg Befer, gießnerg« unb Organisten in unb außer bem Dienst genau erfunbigen, namentlich barüber, ob fein 

Verhalten in religiöser unb firchlicher Beziehung M"« @te(Iuug entspricht, unb ob er feinen Obliegenheiten alg fReligionölefer 

und Meßner pflichtmäßig nachkomme. , _ , 

Seilte bieg nicht der Fall fein und ber Lehrer trotz aller Ermahnung feine Pflicht als Religwnslehrer ober Meßner 

(Organist) nicht erfüllen, ober ben Meligiongunterricht nicht Borfchriftggemäß besorgen wollen ober sönnen, so wirb er gemäß 

§. 5 unten nach borauggegangeuem Einoeruehmen mit ber faktischen Stlftunggfommiffion unb mit ben faktischen gamilien 

geeignete Fürsorge für bie anbermeitige Besorgung biefer firchlichen Dienste treffen. 

Diefeg Benehmen hat überhaupt einzutreten, wenn Bon irgenb einer Seite gegen bie Besorgung ober Bettung ber ftrk 

Irreligiösen Erziehung unb Bilbung Schwierigfeiten gemacht werben sollten. 
§• 4. 

qu obigem Rwecfe (§. 2. 3) wirb er Bon ^eit gu #eit mit ben betreffenben Ortggeiftlichen, ber faktischen Stiftung 

fommiifion unb ben eitern über ben Staub ber religiög#tlichen (Erziehung unb Bilbung in ben Schulen feiueg Bezirfg Diücf, 

spräche nehmen u,tb auch bigmeilen mit bem Ortggeiftlichen bie eine unb anbere Schule besuchen, zu einer Seit, wo ber übrige 

Unterricht nicht gestört wird. 

hierbei (8 4) wahrgenommene Uebelftänbe ober Ungehörigfetten wirb er mit bem Ortggeiftlichen besprechen unb bie 

geeignet fcheinenben Weisungen unb Slnorbnnngen zur Abhilfe bemfekn mittheilen. Ueber Bcrfommuiffe ernsterer %rt wirb 

er au bag Erzbischöfliche Orbinariat berichten. 
§. 6. 

Ueber bie pon bem Ortggeiftlichen an ihn gelangenbeu Berichte wirb ber Erzbifkßiche Schulinfpector bag Geeignete 

oerfüaen unb anorbuen, über wichtigere Slngelegenheiten wirb er an bag (Erzbischöfliche Orbinariat beriklik Borlage machen. 

Wenn persönliche (Erhebungen über eine Sache nöthig erscheinen, wirb er balbthunlichft solche in bem betreffenben ScbuU 

orte machen unb daraus entweder selbst Anordnung treffen ober (§. 5 am Ende) an das Erzbischöfliche Ordinariat einberiefen. 
§. 7. 

Der Erzbischöfliche Schulinspektor wird die ihm beim Beginn eines Schuljahres vorzulegenden Stunden- unb Untcrnchts- 

pläne über Ertfilung beg SRetigiongunterricfcg Seiteng beg ober ber Geiftli# »»b Befer (§. 15 ber obigen (Mtruftion A) 
prüfen unb mit Gutheißung unb aüenfaüfigen Slbänberungen beförberlichft zurüefgeben. 

§• 3. 

Sille zwei gase wirb ber Erzbischöfliche Schulinfpeftor in beu ihm zugewiesenen Schulen eine SReligtongprüfuug oor= 

nehmen bet Art, daß in dem einen Jahre die eine Hälfte, in bem anbeten Jahre die andere Halste der Schulen an die Reihe 

fournit. (Diesseitige Berechnung Born 14. tOlärz 1856 %ro. 2003.) . _ 
Wenn Behältnisse unb Umstände es erheischen, wirb er auch, Bor Umfluß Bon jwei Jahren eine Prüfung vornehmem 

§. 9. 

Diese ^Prüfung Wirb er 14 Zage oor Spaltung berfelben bem betreffenben Ortggeiftlichen aumelben unb bazu nach Borhen 
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gegangener mdfpr#e mit ßeßerem bie geeignete ^eit unb baß Socat (ßircpe ober ®(pu(e) feftfeßen, too bie Prüfung abge^ 

halten wird. 

§10. 
®en Tag der Prüfung wird der Ortsgeistliche an betn Sonntage vorher in der Kirche verkünden und den ober die Lehrer, 

die Mitglieder der Stiftungscommission, sowie die Eltern der Kinder dazu einladen. 

§.11' 
Der Prüfung, wenn solche Vormittags stattfindet (was im Allgemeinen zu wünschen ist) wird die Feier des hl. Meßopfers 

vorangehen, der die Kinder anzuwohnen haben und wahrend derselben abwechselnd singen und gemeinschaftlich beten. 

Die Prüfung wird überhaupt mit Gebet oder Gesang eröffnet und geschlossen. 

§. 12. 
Der Erzbischöfliche Schulinspector nimmt die Prüfung der einzelnen Klassen auf Grund des genehmigten Unterrichtsplans 

nnb beß Ma^e# barüber, maß gelebt morben, in ber %rt oor, baß er aunö# ben Drtßgeiftücpen, be)m. ßeprer prüfen 

läßt, zugleich aber auch selbst Fragen stellt, um sich ein sicheres Urtheil über den Stand der Schule zu bilden. Derselbe wird 

dabei seine Augenmerk besonders darauf richten, ob das vorgeschriebene Maß des Unterrichts erreicht, welches Unterrichtsver- 

fahren eingehalten und ob die Schüler zu einem gründlichen Verständniß und zur selbstständigen Anffaßnng des Erlernten ange- 

(eitet mürben, enbticp ob habet au# bie Bilbnng beß ^eqenß unb SBWenß gbicpen Scpritt gehalten pabe. 

§. 13. 
Der Erzb. Schulinspector wird sich über das Benehmen der Kinder in und außer der Schule über den sittlichen, kirchli- 

chen Geist derselben und darüber verlässigen, ob sie zum regelmäßigen Besuche des Gottesdienstes und zu einem christlich-frommen 

Betragen angehalten und erzogen werden. 

§. 14. 
Den Gebeten, welche die Kinder zu erlernen haben, und den Religionsaufsätzen, welche die Schüler der obern Klasse das 

Jahr hindurch zu fertigen haben, und die bei der Prüfung aufliegen sollen, wird der Erzbisch. Schulinspector besondere Auf- 

merksamkeit widmen. 

§. 15. 
(Derselbe mirb # barüber oertüfßgen, mie bie ®funben beß %e(igionßunterr#tß befucpt, auf me#e %Beife oorgefommenen 

Versäumnissen zu begegnen gesucht wurde; auch wird er nöthigen Falls darauf zielende Anordnung treffen 

§. 16. 
Ebenso wird derselbe darüber sich Kenntniß verschaffen, welche Lese- und Lehrbücher bei dem sonstigen Schulunterricht 

gebraucht werden. 

§. IT 

Sind kirchliche Fonds im Orte, deren Revenüen theilweise oder ganz zu Schulzweckeu bestimmt sind, so wird der Erz- 

bif#ßicbc ®#linfpector über BermaUung unb Bermenbung berfelben ßcp ein(äßt#e Bußfunft geben (affen; ebenso über baß 

Vermögen und die Verwendung der katholischen Ortsschulfonds. 

§. 18. 
3um Lchlnsse der Prüfung, nach einer kurzen Ansprache an die Kinder und an die übrigen Anwesenden, wird der Erz- 

b#BfIid)c ScWinfpector ben ober bie DrtßgeisW#en, bie ^(gUePer ber ®tißungßcommiffion unb ben ßeprer gefolgert über 

ihre etmaigen Befcpmerben nnb %Bün#e bernebmeu. SBegen malgenommener Uebetfiäube mirb er fegte# geeignete Œeifung 

SBeMß beren Beseitigung erteilen; etma oorpanbene 3R#eHigfeiten mirb er ;n #(#ten fuepen. Ueber ©egenffänbe, beren 

Erledigung ihm nicht zusteht, wird er ein eigenes Protokoll aufnehmen und solches dem Erzbischöflichen Ordinariate vorlegen (§ 5 6.) 

§. 19. 
Ueber die Vornahme der Prüfung selbst und deren Erfnnd wird der Erzbischöfliche Schulinspector ein Protocol! aufnehmen, 

innerhalb 14 /lagen den Bescheid darüber selbst ertheilen und dem Ortsgeistlichen zusenden und zwar zu dessen Kenntniß, sowie 

zur mündlichen Eröfinung an die L>tistungscommission und den oder die Lehrer, soiveit es diese angeht. 

§20. 
Die Visitation derjenigen L-chule, in welcher der Erzbischöfliche Schulinspector die religiöse Erziehung und Bildung selbst 

besorgt, geschieht durch den nächsten Erzbischöflichen Schulinspector. Eine gegenseitige Visitation ist unzulässig. 

§. 21. 
Die Protokolle über sämmtliche in einem Jahre vorgenommenen Prüfungen nebst den hierauf ertheilten Bescheiden und 

den bezüglichen Vorlagen der Ortsgeistlichen übersendet der Erzbischöfliche Schulinspector längstens im Monat Juli an das Erzbischöf- 

liche Ordinariat. 

§.22. 
Zugleich erstattet der Erzbischöfliche Schulinspector an uns einen genauen Bericht über den Fleiß, die Tüchtigkeit, die 

Wirksamkeit in der Schule und das sittlich-religiöse Verhalten der Geistlichen und Lehrer seines Bezirks, sowie über den religiös- 

sittlichen Zustand der Schulen dieses Bezirks. 
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Diesem Berichte sind allenfallsige Bemerkungen über die Verwendung des zu katholischen Schulzwecken bestimmten Ver- 
mögens beizufügen. 

Freiburg den 9. Dezember 1864. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

Die Befreiung der Theologie Studirenden vom Militärdienst betr. 

Nro. 11,187 Nachstehender Erlaß des Ministeriums des Innern vom 20. October d. I. Nr. 12419 wird andurch zur 
Kenntniß gebracht: 

„Die landesherrliche Verordnung vom 5. August 1825 (Rgsbltt- Nr. 18) befreit vie Studirenden der Theologie nur 
»in sofern und in so lange vom Militärdienste, als sie sich diesem Studium auch endgültig widmen und später in den geistli- 
„chen Stand eintreten. 

»Wegen des etwaigen Abgangs von dem Studium der Theologie fällt somit eine Controls nöthig. Zn diesem Zweck hat 
„der Großherzogl. Berwaltungshof ein fortlaufendes Verzeichniß über die durch die Aemter an Theologie Stndirende ans Grund 
„des gesetzlichen Nachweises bewilligten Befreiungen zu führen. Insoweit der Großherzogl. Verwaltnngshof nicht bei Vorlage 
„der Conscriptionsacten von diesen Befreiungen ohnehin Kenntniß erhält, haben die Aemter demselben jeweils besondere An- 
„zeige zu erstatten. 

„Der Großherzogl. Verwaltnngshof wird alljährlich Auszüge aus dem oben erwähnten Verzeichniß den bezüglichen Kirchen- 
„behörden (Evangelischer Oberkirchenrath und Erzbischöfliches Ordinariat) mit dem Ersuchen um Benachrichtigung, wenn Einer 
„der Befreiten vom Studium der Theologie abgehen sollte, zusenden, außerdem aber jeweils nach Ablauf von 5 Jahren von 
„der Conscription an, bei welcher die Befreiung gewährt wurde, von Amtswegen bei der betreffenden Kirchenbehörde Erhebungen 
„darüber machen, ob die Pflichtigen, welche zum Zweck des Studiums der Theologie befreit wurden, inzwischen in den geist- 
"lichen Stand eingetreten sind. 

„Auch haben die Bürgermeister so oft es zu ihrer Kenntniß kommt, daß ein als Theologe vom Militärdienst Befreiter in 
„der Folge das Studium der Theologie verlassen hat, hievon dem Großherz. Bezirksamt und dieses an den Verwaltungshof 
„Anzeige zu erstatten. 

„Diese Behörde hat in den geeigneten Fällen jeweils zu veranlassen, daß die vom Studium der Theologie später znrück- 
„getretenen Pflichtigen nachträglich zur Erfüllung ihrer Conscriptionspflicht beigezogen werden." 

Freiburg den 9. Dezember 1864. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

Die Abhaltung eines Dankgottesdienstes für den mit Dänemark geschlossenen Frieden in den Kirchen 
der Hohenzollern'schen Lande betr. 

Nro. 11163. Nachdem am 16. November d. I. der von Seiner Majestät dem König von Preußen und Seinem erhabenen 
Verbündeten, dem Kaiser von Oesterreich Apost. Majestät mit der Krone Dänemark verhandelte Friede ratificirt und zum Ab- 
schlüsse geführt worden ist, so will Seine Majestät König Wilhelm I., daß dem allmächtigen Gott für den verliehenen gnaden- 
reichen Beistand öffentlich gedankt und die Ehre, die ihm allein gebührt, gegeben werde. 

Von diesem allerhöchsten Erlasse hat uns Seine Excellenz der Herr Minister von Mühler mit Schreiben vom 9. Dezember 
in Kenntniß gesetzt. 

Wir verordnen demnach, daß am 18. d. M. (IV. Adv.) am Schluffe des. Gottesdienstes ein feierliches Te Deum abge- 
halten und am Abend vorher diese Feierlichkeit mit allen Glocken eingeläutet werde. 

Freiburg den 13. Dezember 1864. 
Erzbischöfliches Ordinariat. 

Pfründe ausschreib en. 

Die vacante Stadtpfarrei Sigmaringen soll wieder destnitiv besetzt werden. Die Bewerber um diese Pfründe haben 
binnen 4 Wochen ihre mit den nöthigen Attesten belegten Bittgesuche um Präsentation durch die Fürstliche Hoskammer in 
Sigmaringen an Seine Königliche Hoheit, den Durchlauchtigsten Fürsten Carl Anton von Hohenzollern zu richten. 
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Pfründebesetzungen. 

Dem von Seiner Königlichen Hoheit dem Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen ans die Pfarrer Langen- 

enslingen, Decanats Beringen, präsentirten bisherigen Pfarrer von Feldhausen, Valentin Emelc, wurde am 14. No- 

vember I. I. die kanonische Institution ertheilt. 

Dem von der Gräflichen Familie von Ingelheim auf die Pfarrei Gambnrg, Decanats Tauberbischofsheim, präsentirten 

bisherigen Pfarrverweser von Kronau, Franz Joseph Sohler, wurde am 22. November l. I. die canonische Institution 

ertheilt. 

Dem von Seiner Königlichen Hoheit dem Fürsten Carl Anton von Hohenzollern - Sigmaringen auf die Pfarrei 

Weil dors, Decanats Haigerloch, präsentirten bisherigen Pfarrcuraten von Beuron Anton Weiskopf, wurde am 3. Novem- 

ber l. I. die canonische Institution ertheilt. 

Dienstcrnennungen. 

Bon dem Landcapitel Endin gen iß Pfarrer Johann Baptist Mayer zu Amoltern, bisher Cammerer und Decanats- 

verwalter, zum Decan gewählt und unterm 14. November l. I. Nro. 10,755 von dem Erzb. Ordinariate bestätigt worden- 

Bon dem Landcapitel Pbilippsburg ist Pfarrer Joseph Anton Rimmelin von Hambrücken zum Cammerer und 

Pfarrer Lucas Nadler von Nendorf, zum Deftnitor gewählt und unter dem 1. December l. I. Nro. 10,007 von dem Erzb. 

Ordinariate bestätigt worden. 

Die Verwaltung des Schul- und Religionsprüfungs-Commissariats-Bezirkes Gamertingen ist nach gegenseitiger Verständi- 

gung zwischen Königlich Preußischer Negierung in Sigmaringen und uns zunächst in provisorischer Weise dem Stadtpfarrer 

Franz Taver Miller in Gamertingen übertragen worden. 

Meiner- und Organistendienst- Besetzungen. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 15. September d. I. Nro. 8389 ist der Hauptlehrer Einil Schule in Waldwimmers- 

bach, Pfarrei Spechbach in den Meßner- und Organistendienst an dasiger Filialkirche am 30. October d. I. kirchlich ein- 

gewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 20. October d. I. Nro. 9657 ist der Hauptlehrer Franz Joseph Neumeier zu Dörlin- 

bach am 9. November d. I. in den Meßner- und Organistendienst an der Filialkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 11. August d. I. Nro. 7177 ist der Hanptlehrer Johann Mühlbauer in Duchtlingen am 

10. November d. I. in den Meßnerdienst an der Pfarrkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 20. October d. I. Nro. 9554 ist Hauptlehrer Ernst Dörr in St. Peter am 13. Novem- 

ber d. I. in den Organistendienst an der Pfarrkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 18. August d. I. Nro. 7443 ist der Hauptlehrer August Stenzel in Lembach am 15. No- 

vember d. I. in den Meßner- und Organistendienst in der Pfarrkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom 20. October d. I. Nro. 9553 ist der Hauptlehrer Friedrich Weißhaar in Weiher am 16. 

November d. I. in den Meßner- und Organistendienst in der Pfarrkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

Durch Ordinariats-Erlaß vom I I. August d. I. Nro. 7176 ist der Hauptlehrer Franz Vollmer in Münchingen am 

20. November d. I. in den Meßnerdienst an der Filialkirche daselbst kirchlich eingewiesen worden. 

slot. „Das Bonifazius-Blatt Nr. 40—43 wird zur Circulation in den Dekanatsbezirken ausgegeben." 

Verantwortliche Redaction: Erzb. Kanzlei. — Druck und Verlag von I. Di lg er in Freiburg. 


